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14. 5. 1968 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
über die Gewährung von Studienbclhilfen 
an Studierende der Pädagogischen Akademien 

und Berufspädagogischen Lehranstalten 
(Lehrer-Studien beihilfengesetz ) 

Der Nationalrat hat bes,chloss'en: 

§ 1. Allgemeine B.estimmungen 

(1) österreichische Staatsbürger, die ordentliche' 
Studierende an österreichischen öffentlichen oder 
mit dem öffentlichkeitsrecht ausgestatteten 
Pädagogischen Akademien oder Berufspädago-
gischen Lehranstalten sind, haben nach Maßgabe 
dieses Bundesgesetzes Anspruch auf die Ge-· 
währun:g einer Stud'ienbeihiLfe. 

(2) Studierende deutscher Muttersprache aus 
Gebieten der ehemaligen österreichiseh-ungari­
schen Monarchie sind österr,eichischen Staatsbür­
gern gleichgestellt, wenn sie ihren ordentlichen 
Wohnsitz im Geb,iet der' Republik österreich 
:haben und keinen weiteren ordentlichen W ohn­
sitz im Ausland besit21en. 

§ 2. Vor aus set z u n gen 

Voraussetzung für die Gewährung von Stu­
dienbeihilfen ist, daß der Studierende 

a) sozial bedürfti,g ist (§ 3), 
b) einen günstigen Studienerfolg nachweist 

(§ 5), 

c) das Srudium innerhalb von 10 Jahren nach 
Erlangung der Aulnahmstvorauslsetzungen 
'begonnen hat. 

§ 3. S 0 z i ale B e d ü cf t i g k e i t 

(1) Soziale Bedürftigkeit im Sinne dieses Bun­
desgesetzes ist ,anzunehmen, wenn das Einkom­
men eines Studierenden, der weder zum elter­
lichenHaushalt gehört noch von den Eltern oder 
dritten Personen zur Gänze erhalten wird und 
für dessen Unterhalt weder Ehern no-ch dritte 
Personen kraft Gesetzes. aufzukommen haben, 
15.600 S jährlich nicht übersteigt; dieser Betrag 
erhöht skhum 6000 S jährli,ch für jede Person, 
zu deren Unterhalt der Studi,erende ges.etzlich 
verpflichtet ist. 

(2) Bei Studierenden, die zum Haushalt des 
Unterhaltspfli,chtigengehören, ist soziale Bedürf­
tigkeit im Sinne dieses Bundesgesetzes anzuneh­
men, wenn das Einko-mmen des Unterhaltspflich­
tigen zuzüglich des Einkommens des Ehegatten 
oo'er Lebensgefährten sowie des . Studierenden 
48.000 S jährlich nicht übersteigt. Hat der Unter­
haltspflichtige, außer für sich und den Unterhalt 
des Studierenden oder der Studierenden für den 
Unterhalt weiterer Personen kraft Gesetzes auf­
zukommen, so erhöht sich dieser Betrag 
für die d'ritte zuethaltende 

Person um .............. 7.200 S jährlich,. 
für die vierte zu erhaltende 

Person um .............. 9.800 S jährliCh, 
für die fünfte' zu erhaltende 

P.ersonum .............. 12.000 S jährlich, 
für jede weitere zu erhaltende 

Person um .............. 14.000 S jährlich, 
jedoch stets nur um ........ 6.000S jährlich, 
falls es sich um ein noch nicht schulpflichtiges 
Kind hand,eh, das keine Schule besucht. Ein all­
fälliges Einkommen der zu erhaltenden P,ersonen 
ist dem Einkommen des Unterhaltspflichtigen 
zuzurechnen. 

(3) Bei Studierenden mit ausgezeichnetem Stu­
dienerfolg (§ 5 Abs. 4) ,erhöht sich. die im Abs. 1 
gen~nlle Einkommensgr·enz.e um '3600'$ jähr­
lim, die im Abs. 2 genannte Einkommensgrenze 
um 12.000 S jährlich. 

(4) Hat der Studierende am Studienort seinen 
gewöhnlichen . A.menthalt:sort genommen, weil 
sein bisheriger gewöhnlicher Aufenthaltsort vom 
Studienort so weit entfernt ist, daß ihm die täg­
liche Hin- und Rückfahrt zeitlich und ·entfer­
nungsmäßignicht zuzumuten ist, so erhöhen sich 
die im Abs. 1 und 2 (al1e~fal1sunter Berücksichti­
,gung des Abs. 3) festgelegten Einkommensgren­
zen um 6000 S jährlich. Dies gilt nimt, wenn das 
angestrebte Studium auch am bisherigen gewöhn­
lichen Auf,i:mthaltsort oder an· einem innerhalb 
einer zumutbaren Fahrzeit err·eichbarenOrt mög­
lich wäre. 

(5) Bei Vorliegen besonders berü€ksichtigungs­
würdiger ,Umstände (besondere Ausgaben.' wegen 
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2 873 der Beilagen 

Krankheit, Todesfall u. dgI.) ist soziale Bedürftig­
keit auch dann anzunehmen, wenn die Einkom­
mensgrenzen nicht wes,entlich überschritten wer­
den. 

(6) SeLbst .bei we&endicher überschreitung der 
Einkommensgrenzen ist soziale Bedürftigkeit an­
zunehmen, wenn der Studierende seinen Unter­
haltsanspruch. gegen den Unterhaltspflichtigen 
nicht dur,chzusetzen vermag. In diesem Falle geht 
ein Rechtsanspruch sowie das Klagerecht des Stu­
dierenden gegen einen Dritten auf Geldleistungen 
zur Deckung des Unterhaltes mit Ausnahme der 
tatsächlich ,gezahlten, hei der Gewä'hrung der 
Studienbeihilfe berücksichtigten Beträge im Aus­
maß der gewährten Studienbeihilfe auf den Bund 
über, sobald die Studienbeihilfenkommission dem 
Dritten die Gewährung der Studienbeihilfe 
schriftlich meldet. Die Ansprüche des Bundes 
gegen den Dritten sind von der Finanzprokura­
tur geltend zu machen. 

§ 4. Ein kom me n s beg riff 

(1) Unter Einkommen im Sinne dieses Bundes­
gesetzes ist das Einkommen gemäß § 2 Abs. 2 
des Einkommensteuergesetz,es 1967, BGBL Nr. 
268, in der jeweils geltenden Fassung, vermehrt 
um diesteuerfr,eien Einkünfte und um die bei 
der Einkommensermittlung abgezogenen Beträge 
nach den §§ 4 Abs. 4 Z. 4, 10 Ahs. 1 Z. 5, 93 
Abs. 6, 93 a und 100 des Einkommensteuer­
gesetzes zu verstehen, gleichvid, ob die Einkünfte 
im Inland oder Ausland erzielt wurden. 

(2) Das Einkommen im Sinne des Abs. 1 ist 
von Personen, die zur Einkommensteuer veran­
lagt werden, durch Vorlage des St,euerbescheides, 
und von Personen, die nicht zur Einkommen­
steu·er veranlagt werden, durm eine Bestätigung 
de& Arbeitgebers (der Arbeitgeber) nachzuweisen. 
Eine Erklärung über allfällige meuerfreie oder 
ausländische Einkünfte ist abzugeben. Die Stu­
dienheihilfenkommission (§ 11) kann insbeson­
dere bei ausländischen Einkünften sonstige Nach­
weise über das Einkommen verlangen. 

(3) Für die Beurteilung der sozialen Bedürftig­
keit im Sinne dieses Bundesgesetzes sind die Ver­
hältnisse im zuletzt abgelaufenen Kalenderjahr 
maßgebend; liegt hei Personen, die zur Einkom­
mensteuer veranlagt werden, ein Steuerbes·cheid 
für dies,es Kalenderjahr noch nicht vor, so ist das 
Einkommen des zuletzt veranlagten Jahres maß­
gebend. 

(4) Abweichend vom Abs. 3 ist für die Beur­
teilung der sozialen Bedürftigkeit ein fiktiv,es 
Jah~s'einkommen heranzuziehen, wenn nach 
Ablauf des gemäß Abs. 3 maßgebenden Kalender­
jahres eine wesentliche Veränderung des Einkom­
mens eingetreten und diese durch den Tod, die 
schwere Erkrankung, die Pensionierung eines 
Elternteiles wegen Krankheit, Unfalls oder Errei­
chung der Altersgrenze oder eines gleich schweren, 

von außen kommenden EreignäSlSes verursacht 
worden ist. Das fiktive Jahreseinkommen ist aus 
dem nach dem Todesfall (Pensionierung usw.) zu 
erwartenden Einkommen zu berechnen und, falls 
eine Berechnung noch nicht möglich .ist, zu schät­
zen. Die für die endgültige Einkommensermitt­
lung erforderlichen Unterlagen sind innerhalb 
von vier W odlen nach ihrer Verfügbarkeit vor­
zulegen. 

(5) Das Einkommen des Studierenden aus einer 
Tätigkeit, die er zur Aufnahme des Studiums zu 
Beginn des Semesters, für das er die Studien­
beihilfe beantragt, aufgegeben hat, bleibthei der 
Beurteilung der ,sozialen Bedürftigkeit außer 
Betracht. 

(6) Erzielt der Studierende nur aus einer Tätig­
keit während der Ferien ein Einkommen, so 
bleibt dieses bei der Prüfung der sozialen Be­
dürftigkeit gemäß Abs. 1 und 2 ~ußer Betracht. 

§ 5. S t u die n e rf 0 I g 

(1) An Pädagogischen Akademien ist der Nach­
weis des günstigen Studienerfolges zu ,erbringen: 

a) im ,ersten Semester durch die Vorlage eines 
Reifezeugniss,es, dessen Dur,ch'schnittsnote 
aus denPflichtgeg,enständen nicht schlechter 
als 3 sein darf; 

h) in den folgenden Semestern durch Vorlage 
von Kolloquien- oder übungszeugnissen 
über 10 Wochenstunden aus den Pflicht­
gegenständen des vorhergehenden Semes­
ters, deren DUMschnittsnote nicht schlech­
ter als 2,5 sein darf, im dritten und vierten 
Semester darüber hinaus durch Vorlage von 
übungszeugnissen über die Lehrübungen 
des jeweilos, vorhergehenden Semesters, 
der,en Note nicht schlechter als 3 sein darf. 

(2)' An Berufspädagogis,chen Lehranstalten ist 
der Nachweis des günstigen Studienerfolges zu 
erbringen: 

a) im ersten Semester entweder durch die Vor­
lage ,eines Reifezeugnisses, dessen Durch­
schnittsnote aus den Pflichtgegenständen 
nicht schlechter als 3 sein darf, oder eine 
gleichwertige Qualifikation der die Auf­
nahmsvoraussetzung bildenden Meister­
prüfung oder sonstigen Befähigung; 

b) in den folgenden Semestern durch die Vor­
lage von Zeugniss,en über die in allen Pfli,cht­
gegenständen erfolgreiche Ablegung der 
vorgeschriebenen Prüfungen, deren Durch­
schnittisnote nicht schlechter als 2,5 sein 
darf. . 

(3) Ein günstiger Studienerfolg liegt nicht vor, 
wenn die vorgesehene Studienzeit ohne aus­
reimenden Rechtfertigungsgrund überschritten 
wird. 
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{4) Als Nachweis eines ausgezeichneten Stu­
dienerfolges gelten in den Fällen der Abs. 1 und 2 

a) ein Reifezeugnis, das mit Auszeichnung 
erworben wurde; 

ist dem ErziehungSiber.echtigten auszuzahlen, in 
dessen Haushalt der Studierende lebt, es sei denn, 
dieser erklärt si.ch mit der Auszahlung an den 
Studierenden einverstanden. 

(5) Die Gewährung einer Studienbeihilfe be­
rührt einen allfälligen Anspruch des Studierenden 
auf Unterhalt nicht. 

b) Zeugnisse, deren DUl'chschnittsnote aus den 
Pflichtgegenständen nicht s,chlechter als 
1,5 sein darf und die bei Studierenden an 
Pädagogischen Akademien in den Lehr­
übungen keine schIechtere Note als 2 ent- § 
halten. 

7. Dauer des Anspruches 
Me ldep Hiohton 

und 

§ 6. H ö h e der S t u die n h e i hilf e 

(1) Die Studienbeihilfe beträgt 
a) wenn das Einkommen g.emäß § 3 Abs. 1 

nicht höher als 9600iS oder gemäß § 3 
Abs. 2 nicht höher als 42.000 S (in heiden 
Fällen vermehrt um die gemäß § 3 Abs. 1 
bis 4 gebührenden Erhöhungsbeträge) ist, 
für jedes, StlUdienjahr 10.000 S, für auswär­
tige Studierende (§ 3 Abs. 4) jedoch 
11.000 S, und falls diese auch ohne Erhöhung 
der Einkommensgrenze um den im § 3 
Abs. 4 festgelegten Betrag Anspruch auf 
Studienbeihilfe nach dieser Bestimmung 
haben, 13.000 S; 

;b) wenn das Einkommen gemäß § 3 Abs. 1 
nicht höher als 12.000 S oder gemäß § 3 
Abs. 2 nicht höher als 44.400 S (in beiden 
Fällen vermehrt um die gemäß § 3 Abs. 1 
bis 4 gebührenden Erhöhungsbeträge) ist, 
für jedes Studienjahr 8000 S, für auswärtige 
Studierende (§ 3 Ahs. 4) jedoch 8800 S; 

c) wenn dall Einkommcngemäß § 3 Ahs. 1 
nicht höher als 15.600 S oder gemäß § 3 
Abs. 2 nicht h,öher als 48.000 S (in beiden 
Fällen vcrmehrt um die gemäß § 3 Abs.l 
bis 4 gebührenden Erhöhungsbettäge) ist, 
für jedes Studienjahr 5000 S für auswärtige 
Studierende (§ 3 Albs. 4) jedoch 5500 S. 

(2) Die Bestimmung des § 3 Abs. 5 ist anzu­
wenden. 

(3) Erhält der Studierende neben der Studien­
beihilfe nach diesem Bundesgesetz ein Stipendium 
von anderer Seite, so ist die Studienbeihilfe um 
den Betrag ZIU kürzen, um den die Summe der 
Zuwendungen von anderer Seite den Betrag von 
3000 S, für auswärtige Studierende (§ 3 Abs. 4) 
jedoch 4000 S, für Studier.ende mit ausgezeichne­
tem Studienerfolg (§ 5 Abs. 4) 5000 S und für 
auswärtige Studierende mit ausgezeichnetem 
Studienerfolg 6000 S im Studienjahr überschreitet. 

(4) Die Studienbeihilfen sind in den Monaten 
September bis Juni in zehn gleichen Monatsraten 
auszuzahlen, sofern der Antrag oder Nachweis 
(§§ 12 Abs. 1 und 7 Abs. 4 lit. a) zu Ende des 
abgdaufenen Studienjahres eingebracht worden 
ist. Andernfalls sind die auf September und Ok­
tober entfaUendenRaten spätestens mit der 
Novemberrate anzuweisen. Die einem minder­
jährigen Studier·enden gebührende Studienbeihilfe 

(1) Die, Studienbeihilf.e gebührt 
a) grundsätzlich vom Beginn des Semesters 

für das ein Antrag auf Gewährung der Stu­
dienbeihilfe eingebracht worden ist; 

b) in den Fällen des § 12 Abs. 1 zweiter Satz 
vom Beginn ,des auf die Einbringung des 
Antrages folgenden Monats für die Dauer 
des Studiums und des Vorliegens der An­
spruchsvoraussctzungen (§§ 3 und 5 vorbe­
Ihaltlich des § 8). Wechselt der Bezieher 
einer Studienbeihilfe während seines Stu­
diums die Pädagogische Akademie (Berufs­
pädagogische Lehranstalt), so erlischt sein 
Anspruch an der Pädagogischen Akademie 
(Berufspädagogischen Lehranstalt), die er 
verläßt, und lebt auf seinem Antrag mit 
nächstfolgendem Semester an der Pädago­
gischen Akademie (Berufspädagogisch.en 
Lehranstalt), an der ,er s,ein Studium fort­
setzt, wieder auf, sofern ,die Anspruchs­
voraussetzungen andauern. 

(2) Der ß.ezieher einer Studienheihilfe ist ver­
pflichtet, sich mit gebotener Sorgfalt über alle 
Tatsachen und Verhältnisse zu unterrichten, die 
eine Änderung der Voraussetzungen des An­
spruches auf Studienbeihilfe (§§ 3, 5, 7 und 8 
Abs. 1) oder das Ruhen des Anspruches (§ 8 
Ahs. 2 zur Folge haben, und hat jede Änderung 
binnen vier Wochen der Studienbeihilfenkom­
mission zu melden. 

(3) Wechselt der Bezieher ,einer Studienbeihilfe 
die Pädagogis,che Akademie (Berufspädagogis,che 
Lehranstalt), so hat er die übermittlung seines 
Aktes an die in Zukunft zuständige Studien bei­
hilfenkommission zu .beantragen; hei dieser kann 
er nach der Aufnahme in. die neue Pädagogische 
Akademie (Berufspädagogi51che Lehranstalt) die 
Auszahlung der Studienbeihilfe beantragen. 

(4) Unabhängig von allfälligen Änderungen in 
den Anspru.chsvoraussetzungen hat der Studien­
beihilfen bezieher jedenfalls 

a) spätestens vier Wochen nach Beginn des 
Semesters den' Studienerfolg über das ver­
gangene Semester na.chzuweisen; er kann 
jedoch den vollständigen Nachweis schon 
am Ende dieses Semesters vorlegen; , 

b) spätestens vier Wochen nach Beginn des 
Kalenderjahres das Einkommen im unmit­
telbar vorangegangenen Kalenderjahr aller 
bei Beurteilung der sozialen Bedürftig-
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keit berücksichtigten Personen nachzuwei­
sen; kann ein solcher Nachweis aus Grün­
den, die weder der Studierende noch die 
genann ten Personen zu vertreten haben, zu 
dieser Zeit noch nicht vorgelegt werden, so 
hat dies, der Studierende innerhalb dieser 
Frist der Studienbeihilfenkommission 
glaubhaft zu mach,en und den Nachweis zum 
frühestmögli,chen Termin, spätestens jedoch 
am 15. April nachzureichen; falls ein St,euer­
bescheid maßgebend gewesen ist, ist jeder 
neue Steuerhescheid innerhalb von zwei 
Wochen nach seiner Zustellung der Studien­
beihilfenkommission vorzrulegen. 

§ 8. E r lös eh end e sAn s pr u ehe 'S 

(1) Der Anspruch auf Studienbeihilfe erlischt 

§ 9; Wie der g e w ä h l' U n gd e r S t u die n­
beihilfe 

Der Anspruch auf Studienbeihilfe wirxl mit 
Beginn eines Semesters wieder begründet . 

a) nach dem Wechsel der Pä,d3!gogischen Aka­
demie oder Belrufspädagogischen Lehr­
anstalt, falls alle Voraussetzunlgen zum 
Fortbezug erfüllt sind; 

b) wenn der Nachweis des günstigen Studien­
erfolges (§ 5) nachträglich beigebracht wir,d; 

c) wenn die im § 3 umschriebene soziale Be­
,dürftigkeit wi~er vorliegt; 

,d) wenn das Studium nach einer bet'Ücksich­
,t~gungswürdigen Unterbre,chun,g wieder 
aufgenommen wird. 

a) mit Eooe des Monats, in dem der Stuldie- § 
rende ,die Päd~gogis,che Abdemie oder 
Berufspä,d3!gogische Lehranstalt, an der er 
die Studienbeihilfe bezieht, verläßt; 

10. R ü c k z a h I u n Ig von 
beihilfen 

S tu die n-

(1) Der Studierende hat zurückzuzahlen 

b) mit Ende des Monats, in dem der Studie­
r,ende ,die Lehr3!mtsprUfung ahgelegt hat; 

c) mit Ende des Monats, in dem über den 
Studierenden rechtsok'räfoilgauf Grund eines 
Dis,ziplinarvenfahrens ,der Ausschluß von 
,der betreffenden oder' von aUen gleich­
artigen Schulen verhängt worxlen ist; 

d) mit Ende des Semesters,mit ,dem der Stu­
dierende die vorgesehene Studienzeit er­
füllt hat oder über ,das der gün'Stige Stu­
dien:erfolg im Sinne ,des § 5 nicht nachge­
wiesen worden ist; 

e) mit Ende des Monats April,sofern soziale 
BedJürftigkeit auf Grund des Einkommens 
des vorangegangenen' Kalenderjahres ni'cht 
nach,gewiesen wor,den ist; wenn jedoch ein 
Steuerbescheid maßgebend war, mit Ende 
des Monats, in ,dem der jüngste Steuer­
bescheid ausgestellt worden ist, sofern dieser 
keine soziale Bedürftiigkeit mehr ausweist; 
ferner mit Ende des Monats, in ,dem die 
Sorgepflicht des für den, Studierenden 
Unterhaltspflichtigen oder des Studieren­
den sdbst für ein als unversorgt angenom­
menes Familienmitglied aufgehört hat, so­
fern ohne dessen Berücksichtigung soziale 
Bedürftigkeit ni,cht vorliegt; 

f) wenn ,die für ,die Erlassung des Bescheides 
maßgebenden tatsäch:lichen Verhältnisse auf 
Grund unrichtiger oder irrefiihre~er An­
gaben zu Unrecht angenommen wONen 
sind, mit Ende des Monats" in dem der Irr­
tum entdeckt wird. 

(2) Der Anspruch auf Studien!beihilfe ruht 
während der vollen Monate, in denen der Studie­
rende vom Studium beurlaubt oder am Studium 
behindert ist oder den ordentlichen Prä!Senroienst 
ableistet. 

a) die empfangene, ihm gesetzlich nicht ge­
bührende StudienbeihiLfe, faUs er die Ge­
währung oder den Fortbezug durchun­
w.a!hre oder unvollständige Angaben maß­
gebender Tatsachen oder UnterlaSISung einer 
MeLdung (§ 7) schuIdhaft herbe~gefüht't hat; 

b) die nach dem Eintritt eines gesetzlichen 
Erlöschensogrundes (§ 8 Ab&. 1) und die 
während ,des Ruhens des Anspruches (§ 8 
Albs. 2) empfangenen Studienbeihilfenraten; 

c) die im ersten Semester empfangene Studien­
beihilfe, falls er na,ch Ablauf dieses Seme­
sters einen günstigen Studienerfolg gemäß 
§ 5 Abs. 1 lit. b o,der § 5 Abs. 2 lit. b 
nicht nachweisen kann; 

,d) insoweit er Zuwendungen von dritter Seite 
über die im § 6 Abs. ~ festgelegten Höchst­
grenzen zugesprochen erha.Iten hat, den­
jenigen StudienbeihiLfenbetrag, der dem 
überschreitungshetrag gleich ist. 

(2) Die zurückzuzahlenden Studienbeihilfen 
können auch gegen einen allfälligen' neuen 
Studienbeihilfenanspruch aufgerechnet werden. 

§ 11. S tu die n h e i h i 1f e n­
kommissionen 

(1) An jeder Piida;gogis;chen Akademie und 
Berufspiidagogischen Lehranstalt ist eine Snudien­
beihilfenkommission zu errichten. 

(2) Die Studienbeihilfenkommission besteht 
aus drei Mitgliedern und drei ErsatlZmitgliedern. 
Je zwei hievonhaben Lehrer zu sein und sind' 
auf Vorschl3!g des Lehrerkollegiums, je einer hat 
Studierender zu sein und ist auf Vorschlag der 
Vertretung der Studierenden vom Direktor der 
betreffenden Lehranstalt für jedes Stud'ienjahr zu 
bestellen. 
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(3) Den Vorsitz hat der rangälteste Lehrer zu 
führen. 

(4) Fiir die Bes.chlußfähi,gkeit ,der Studienlbei­
bilfeilikommission ist die Anwesenheit aller Mit­
glieder, zu einem gültigen Beschluß die Mehrheit 
der abgegebenen Stimmen, im Falle eines Be­
schlusses gemäß § 12 Abs. 5 die Stimmenein'hellig­
keit notwendig. 

§ 12. V e rf a h ren 

(1) Anträge auf Gewährung, Wiedergewährung 
oder Erhöhung einer StudienbeihiLfe sind mit 
nachstehender Ausnahme spätestens in den ersten 
vier Wochen nach Semester!beginn bei der zu­
lS·tä.ndigen Srudienbeihilfenkommission einzu­
bringen. Anträge auf Grund plötzlidl eingetre­
tener sOlZialer Bedürftigkeit infolge eines schweren 
von außen kommenden, nach Abla·1lIf oben 
stehender ,Frist eingetretenen Ereignisses (§ 4 
Abs. 4), können jederzeit eingebracht werden. 
Dem Antrag sind beizufügen Nachweise über 

a) die soziale Bedürfti,gkeit (§ 3), 
'b) ·den StUldienerfolg (§ 5), 
c) Zuwendungen von ande~er Seite (§ 6 

Abs. 3). 

(2) Der Antrag sowie die Nachweise über die 
soziale' Bedütiti,gkeit sind mittels-der vom Bun­
desministerium für Unterricht bereitrzustellenden 
Formblätter zu erbringen. Hiebei sind die An­
galhen über die Familien- und die Einkommens­
verhältnisse vom Vorstand' des Haushaltes, dem 
der Studierende a!tl!gehört, bzw. von dem für ihn 
Untef\haltspflichtigen mit ei,genhändiger Unter­
s,chrift zu bestätigen. Minderjährige Studierende 
haben überdies eine allfällige Erklärung des 
Erziehungsberechtigten im Sinne des § 6 Abs. 4 
dritter Satz anzuschließen. 

(3) In Angelegenheiten der Sttidienbeihilfe mit 
Ausnahme des Vollstreckungswesens entschei,det 
in erster Instanz die Studienbeihilfenko~mission 
(§ 11). 

(4) In Angelegenheiten der zwangsweisen Ein­
bringung zurückzuzahlender Studienbeihilfen 
entscheidet die Behör.de der allgemeinen staat­
lichen Verwaltung. 

(5) Die StudieIlbeihiLfenkommission kann, um 
das Verfahren .zu vereinfachen und zu beschleu­
ni,gen, ein auf Vorschlag des Lebrerkollegiums 
bestelltes Mitglied (§ 11 Abs. 2) durch Verord­
nung ermächtigen, Entschei.dungen, die den An­
trägen der Studierenden entsprechen, und Ent­
scheidungen gemäß § 8 namens .der Kommission 
sellbst zu treffen. Eine solche Verordnung hat 
unter Bedachtna<hme auf die erwähnten Zwecke 
das Ausmaß der Ermäoahtigung festzusetzen und 
ist dur.ch Anschlag an der Amtstafel der Päd­
a.gogischen Ahdemie oder Berufspädagogischen 
Lehranstalt kundzumachen. Sie gilt vom Ablauf 
des Tages der Kundmachung an. 

: (6) Die Entscheidungen der StudienbeihiLfen­
kommission si·nd in das Studienbuch einzutragen. 
Eintragungen von Stipendien anderer Stellen. sind 
zulässig. Ausfertigungen von Entscheidungen der 
Studienbeihilfenkorrimission sind von den Ver­
waltungsabga.ben befreit. 

(7) Gegen' Beschei,de der Studien:beihilfenkom­
mission kann Berufung an die SchuLbehörde erster 
Instanz erhoben wer.den, gegen deren Besch·eid 
kein ordentliches Rechtsmittel zulässig ist. Be­
rufungen gegen Besche~de, in denen das Er.Iö~chen 
oder das Sinken des Anspruches auf Studien­
beihilfe festgestellt. wird, ,halben keine aufs.chie­
bende Wirkung. . 

(8) Für das Verfahren ge.lten das Allgemeine 
Verwaltungsverfahrensgesetz 1950 und das Ver­
'WaItungsvoll~treckungsgesetz '1950, BGBL 
;Nr. 172/1950. 

§ 13. Sc h 1 u ß b e s tim m u n gen 

(1) Dieses Bundes'gesenz tritt am 1. September 
'1968 in Kraft. Verordnungen auf Grund der 
Bestimmungen dieses :SuIlde~gesetzes können 
schon vom Tage der Kundmachung an erlassen 
werden, doch dürfen sie frühestens mit 1. Sep­
temher 1968 in Kraft gesetzt wer·den. 

(2) Mit der Vollziehung ·dieses Bundesgesetzes 
ist das Bundesministerium für Unterricht, 'Soweit 
es sich um ,die Erlassung von Veror.dnungen han­
ddt, im Einvernehmen mit ,dem Bundesministe­
rium für Finanzen, ,betraut. 
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Erläuternde Bemerkungen 

Für die orden<tlichen Hörer der österreichischen 
Hochs,chulen wurde durch O:;ts Studienheihilfen­
gesetz, BGBl. Nr. 249/1963, in der Fassung 
BGBL Nr. 19/1967, ein Rechtsanspruch auf 
Studienbeihilfe begründet, wenn sie den Bedin­
gungen dieses Bundesgesetzes, insbesondere hin­
sichtlich der Bedümtigkeit und ,des guten Studien­
erfolges entsprechen. Durch dieses Bundesgesetz 
wurde erreicht, daß kein zum Hochschulstudium 
geeignete Absolvent einer höheren Schule aus 
finanziellen Gründen vom Hochschulstudium 
,ausgeschlossen !bleibt. 

Durch die Besümmungendes Schulorganisa­
tionsgesetzes, BGBL Nr. 242/1962, wurde ·die 
Ausbildung der Volksschullehrer neu geordnet. 
An die Stelle der bisherigen LehrerbiLdungs­
anstalten,' die sowohl der Vermittlung der Hoch­
schulreife als auch der Berufsausbildung für den 
Lehrberuf an Volkss·chulen dienten, treten nun~ 
mehr die Pädagogischen Akademien, für deren 
Besuch die Reifeprüfung einer höheren Schule 
Voraussetzung ist. 

·Bei gleichen Aufnahmsvoraussetzungen wäre ci 
nicht ,gerechtfertigt, .die Besucher der Päda1gogi­
sch.en AkaKlemien von der Möglichkeit der Er­
langung einer Studienbeihilfe analog den Hörern 
der Hochschulen auszuschließen. Dazu kommt, 
daß ,der Gewinnung einer mö,glichst großen Zahl 
von Volksschullehrern wegen der in den nächsten 
Jahren stark zunehmenden Schülerzahlen große 
Bedeutung 'zukommt. Die vom Bundesministe­
rium für Unterricht angestellten Berechnungen 
haben ergeben, daß in ,den Jahren zwis·chen 1965 
und 197:; ein zusätzlicher Bedarf von zirka 
14.000 Pflichtschullehrern bestehen wird, dem 
bei gleichbleibendem Angebot nur 9000 Lehrer 
gegenüberstehen. Demgegenüber wÜl1de die Ver­
weigerung von Studienbeihiltfen an die Hörer 
der Pädagogischen Ak3!demien ,die Gefahr ent­
stehen lassen, daß der Lehremachwuchs geringer 
statt größer wird. 

Im Hinblick darauf, daß die Berufspädagogi­
sehen Lehranstalten ebenfa.11s der Lehr.erausbil­
dung dienen und über die Reifeprüfung hinaus-

gehen, erscheint es richtig, sie gleichfalls in den 
Geltungsbereich Idieses Gesetzentwurfes emzu­
beziehen. 

Der Entwurf ,lehnt sich im übrigen eng an die 
Bestimmungen des oben genannten Studienbei­
hiltfengesetzes an, um auf ,diese Weise die völlige 
Gleichbehandlung der Studierenden an den ge­
nannten Schulen und jener an Hochschulen zu 
sichern. Abweichungen ergeiben sich nur insoweit, 
als die Struktur des Studienbetriebes der päJd­
agagis,Chen Akademien und der BerufspäJdagogi­
schen Lehranstalten von jener der Hochschulen 
a;bweicht. Aus Gründen der übersichtlichkeit und 
leichteren Lesbarkeit wurden jedoch auch die dem 
Studienbeihilf.engesetz gleichartigen Bestimmun­
gen in den vorliegenden Entwurf aufgenommen. 

Der mit dem im Entwurf vorliegenden Bun­
desgesetz verbundene Aufwand wi1'1d sich nach 
vollem Aufbau ,der Pädagogischen Akademien 
voraussichtlich auf zirka 20 Millionen Schilling 
jährlich belaufen. Bei, dieser Berechnung wurde 
berücksichtigt, daß nach den bisherigen Erfahrun­
gen bei den Maturantenlehrgäln'gen und den in 
Wien als Schulversuch geführten Päda.gogischen 
Akademien anzunehmen ist, daß .der Prozent­
satz der Studierenden an Pädagogischen Akade­
mien und den Berufspädagogischen Lehranstal­
ten, die unter die Bedürftigkeitsgrenzen des 
Gesetzentwurfes fallen, größer ist al:s an den 
Hochs.chulen. 

Die Piidagogischen Ahdemien werden ihren 
Betrieb nach den .Bestimmungen des Schulorgani­
sationsgesetzes mit 1. September 1968 -auf­
nehmen. Gegenwärtilg bestehen nur in Wien zwei 
als SchUlIversuche geführte Päd3!gogi~che Akade­
mien. Für den im J 3!hre 1968 notwendigen finan­
ziellen Aufwand sind ,bereits ,die diesbezüglichen 
Vorsorgen im Bunde&vo11anschlag 1968 getroffen. 
Auch im Jahre 1969 wird noch nicht der volle 
Betrag von 20 Millionen Schilling erforderlich 
sein, da sich :die Pädagogi'schen Akademien in 
diesem Jahre noch im Aufbaustad,ium befinden. 

Ir. diesem Zusammenhang ist zu bemerken, 
daß die Zahl der unt·er den Gesetzentwurf faHen-
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den Studierenden an ,Berufspädagogischen Lehr­
anstalten gegenüber jenen der P~dagogischen 
Akademien kaum ins Gewicht fällt. Der hiefür 
veranschl~gte 'Zusätzliche Aufwand (der in den 
genannten Zahlen iIllbegriffen ist) <beläuft sich auf 
zirka 250.000 S. . 

Im einzelnen wird -bemerkt: 

Zu § 1: 

Diese Bestimmung legt fest, daß die Studieren­
den an öffentlichen oder mit dem ,offentlich­
keitsrecht ausgestatteten Päda;gogischen Akade­
mien oder Berufspädagogischen Lehranstalten 
nach Maßga;be des vorliegeooen Gesetzentwurfes 
Anspruch auf Gewährung einer StudienbeihiLfe 
haiben sollen. Im Hinblick auf die im § 13 des 
Privatschulgesetzes, ·BGB!. Nr. 244/1962, fest­
gelegten Rechmwirtkungen, ,die mit der Verleihung 
des öffentlichkeitsre·chtes an eine Privatschule 
vel1bunden sind, insbesondere das Recht, daß an 
dieser Schule die für die be~reffeoo·e Schulart vor­
gesehenen Prüfun-gen abgehalten werden können 
und ihre Zeugnisse über den Erfolg des Schul­
besuches die gleichen Rechtswirkungen wie die 
Zeugnis'se gleichartiger öffentlicher Schulen haben, 
sind die Studiere·oden ,an den mit dem öffent­
lichkeitsrecht ausgestatteten privaten Pädagogi­
schen Abdemien oder ,Berufspäd'agogischen Lehr­
anstalten den gleich.artigen öffentlichen Schulen 
gleichzusteUen. Die Reg.elung, daß nur die Studie­
renden österreichischer Staa~sbül"gerschaft oder 
jene, ·die unter Abs. 2 fallen, Anspruch auf die 
Gewährung einer Studien.beihiMe haben können, 
entspricht den gleichartigen Bestimmungen des 
§ 1 Abs. 1 und 3 des Studienbeihilfengesetzes, 
BGB1. Nr. 249/1963, inder Fassung BGBl. 
Nr. 19/1967. 

Zu § 2: 

Diese Bestimmung entspricht dem § 2- des 
Studienbeihilfengesetzes, jedoch muß im Hin­
blick auf ,den gegebenen Bedat1f an Lehrern außer 
Betracht bleiben, ob bereits ein ander.es Studium 
albsolrviert wurde. . 

Zu § 3: 

Die Abs. 1 um 2 entsprechen vollinhaltlich 
dem § 3 Abs. 1 und 2 des Studienbeihilfen­
gesetzes, der Abs. 3 enupricht inhaItlich dem § 3 
Abs. 5 des Studieilibeihilifengesetzes und die 
Abs. 4, 5 und 6 entsprechen den Abs. 3, 6 und 7 
des § 3 des Studienbeihilfengesetzes; die Um­
reihung der Absätze erfolgte nur aus systemati­
schen Gründen, die hier berücksichtigt wer.den 
konnten, weil im vorliegenden Entwurf sowohl 

das Stammgesetz als au.ch.die Novelle des Studien­
beihilfengesetzes gleichzeitig berücksichtigt wer­
den konnten. 

Zu § 4: 

Abs. 1 enthält gegenüber dem § 4 Abs. 1 des 
Studienbeihilfengesetzes lediglich die Abweichung, 
daß auf ,das inzwischen in Kraft getretene Ein­
kommensteuergesetz 1967, BGBI. Nr. 268, Be­
dacht genommen werden mußte. Inhaltlich ergibt 
sich keine Änderung. 

Die Abs. 2 bis 5 entsprechen vollinhaltlich 
den gleich bezeichneten Absätzen des § 4 des 
Studien:be.ihilfengesetzes. 

Der Abs. 6 entspricht ,dem § 3 Albs. 4 des 
Studienbeihilfengesetzes. Unter Bedachtnahme 
auf die Gegebenheiten an .den Piida.gQgischen 
Akademien und Berufspädagogisch,en Lehranstal­
ten war jedoch nur der Fall der Tätigkeit wäh­
rend der Ferien durch diese Bestimmung zu er­
fassen.' 

Zu § 5: 

Die Bestimmungen über d·en Studien erfolg 
wurden unter ß.edachtnahme -auf d-ie gleichartigen 
Bestimmungen im StudienbeihiLfengesetz gefaßt, 
doch ergeben sich durch ,die ,Besonderheiten an 
den Pädagogischen Akademien uoo Berufspäd­
agogisch-en Lehranstalten Abweichungen. Bei den 
Pädagogis,chen Aka.demien war auf die Lehr­
übungen besonders Bedacht zu nehmen, da der 
Sch·ulpraxis wegen der Wichtigkeit der päJdagogi­
schen Ausbildung im CElementarunterricht an den 
Volksschulen hesondere Bedeutung zukommt. 

Zu den §§ 6 und 7: 

Diese Paragraphen entsprechen den gleich he­
zeichneten Panagraphen des Studienbeihilfen­
gesetzes. 

Zu § 8: 

Die hier enthaltenen BestimmU'ngen wurden 
unter Bedachtnahme auf § 8 des Studienbeihilfen­
gesetzes gefaßt, wobei sich ledilglich im Hinlblick 
auf die Besonderheiten bei den Pädagogisch.en 
Akademien und Berufspäidagogischen Lehranstal­
ten ,geringfügige Unterschiede er>geben. Besonders 
ist da·rauf hiDizuweisen, daß Albs. 1 lit. cl festlegt, 
daß der Anspruch bereits mit dem Ende des 
Semesters erlischt, mit dem der günstige StUdien­
erfolg nicht mehr nachgewiesen werden kann, 
wogegen .an ,den Hochschulen das gesamte 
Studienjahr betrachtet wird. Der Unterschied ist 
wegen der kürzeren Studiendauer und dem 
festeren Studienplan an den Pädagogischen Aka­
demien und BerUlfspäJdagogischen Lehranstalten 
erforderlich. 
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Zu § 9: 

Dieser entsprkht dem § 8 ades Studienbei­
hilfengesetzes. Da bei den Studierenden an den 
Pädagogischen Akademien und den Berufspäd-, 
agogischen Lehranstalten der Anspruch auf 
Studienbeihilfe nur durch Ausschluß von der 
Päidagogischen Akademie beziehungsweise Berufs­
pädagogischen Lehranstalt verwirkt wel"den kann, 
war eine dem § 8 a lit. e des StUJdienbeih~lfen­

gesetzes entsprechende Bestimmung nicht aufzu­
nehmen. 

Zu § 10: 

Dieser entspricht dem § 8 b des Studienbei­
hiLfengesetzes. 

Zu den §§ 11 und 12: 

Die darin enthaltenen Bestimmungen sind den 
§§ 9 und 10 des StudienbeihilfengJCsetzes nachge­
bildet, wOibeiall'f die besonderen Verhältnisse der 
Pooagogischen Akademien und Berufspädagogi­
schen Lehranstalten Bedacht genommen wuroe. 

§ 13 enthält die SchlußbestimmuIllgen. 
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